
  
  

  

 

Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 
 

Im Januar 2025 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
das Jahressteuergesetz 2024 ist beschlossene 
Sache. Wir geben Ihnen einen Kurzüberblick. 
Darüber hinaus stellen wir Ihnen die Steuervor-
teile vor, die für E-Firmenwagen geplant sind. 
Der Steuertipp zeigt, in welchen Fällen sich die 
(Gesamt-)Steuerlast von Kirchensteuerzahlern 
senken lässt. 

Jahressteuergesetz 2024  

Mobilitätsbudget gestrichen, zahlreiche 
Steueranpassungen beschlossen 
Das Jahressteuergesetz 2024 ist unter Dach und 
Fach. Unter den ursprünglich geplanten Regelun-
gen war auch ein Mobilitätsbudget für Arbeitneh-
mer, das jedoch gestrichen wurde. Ein anderes 
zentrales Thema war die Umsatzsteuerregelung 
für Bildungseinrichtungen und Vereinssport. 
Die für den Vereinssport vorgesehene Umsatz-
steuerbefreiung entfällt, während sie für private 
Bildungseinrichtungen bleibt. Ansonsten bringt 
das Gesetz zahlreiche steuerliche Anpassungen, 
die verschiedene Branchen entlasten sollen. 

Zur Förderung der Energiewende gelten künftig 
für Stromspeicher dieselben steuerlichen Rah-
menbedingungen wie für Windkraft- und Solar-
anlagen, was die Standortgemeinden am Gewer-
besteueraufkommen beteiligt. Zudem erleichtert 
das Gesetz die steuerliche Förderung der Kinder-
betreuung. Ab 2025 sind 80 % der Kinderbe-
treuungskosten bis zu einem Höchstbetrag von 

4.800 € als Sonderausgaben absetzbar. Auch dür-
fen künftig Verluste aus Termingeschäften mit 
anderen Kapitalerträgen verrechnet werden. 

Die neue Obergrenze für Kleinunternehmer 
liegt ab 2025 bei 25.000 € im Vorjahr und 
100.000 € im laufenden Jahr. Außerdem wurde 
ein ermäßigter Steuersatz für Kunst eingeführt, 
was kulturelle Einrichtungen entlasten dürfte. 
Darüber hinaus wartet das Gesetz mit steuerli-
chen Erleichterungen für Haus- und Hobby-
brauer, einer steuerbegünstigten Wohnraumver-
mietung an Bedürftige und einer Senkung des 
Durchschnittssatzes für Land- und Forstwirte (ab 
dem Tag nach der Verkündung des Gesetzes auf 
8,4 % und ab dem 01.01.2025 auf 7,8 %) auf. 

Hinweis: Das Gesetz ist am 05.12.2024 ver-
kündet worden. 
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Elektromobilität  

Neue Steuervorteile sollen  
E-Firmenwagen attraktiver machen 
Den Umweltbonus für den Kauf förderungsfähi-
ger E-Autos hatte die Bundesregierung Ende 
2023 vorzeitig abgeschafft. Mit dem Steuerfort-
entwicklungsgesetz soll die Elektromobilität nun 
wieder über steuerliche Erleichterungen gestärkt 
werden. Geplant sind diese Neuerungen: 

• Neue Preisgrenze: Wer einen Firmenwagen 
auch privat nutzen darf, muss diese Nutzung 
als geldwerten Vorteil versteuern. Die ein-
fachste Möglichkeit ist, monatlich pauschal 
1 % des Bruttolistenpreises zu versteuern. Bei 
E-Firmenwagen ohne CO2-Emissionen ist bis 
Ende 2030 nur ein Viertel davon anzusetzen, 
also effektiv 0,25 % des Bruttolistenpreises. 
Diese Regelung galt seit dem 01.01.2024 für 
E-Autos mit Bruttolistenpreisen bis 70.000 €. 
Diese Höchstgrenze soll rückwirkend zum 
01.07.2024 auf 95.000 € angehoben werden. 

• Neue Sonderabschreibung: Unternehmen 
sollen die Möglichkeit erhalten, für neu ange-
schaffte vollelektrische Firmenwagen rück-
wirkend ab dem 01.07.2024 eine neue Son-
derabschreibung zu nutzen. Die Fahrzeuge 
können dann über einen Zeitraum von sechs 
Jahren abgeschrieben werden - und das in be-
achtlicher Höhe: im ersten Jahr mit 40 % des 
Anschaffungswerts, im zweiten mit 24 %, im 
dritten mit 14 %, im vierten mit 9 %, im fünf-
ten mit 7 % und im sechsten Jahr mit 6 %. 
Diese Möglichkeit soll zunächst befristet für 
Elektrofirmenwagen gelten, die im Zeitraum 
vom 01.07.2024 bis zum 31.12.2028 neu an-
geschafft werden. 

Hinweis: Da eine abschließende Beschluss-
empfehlung des Finanzausschusses noch aus-
steht, bleibt weiterhin das parlamentarische 
Gesetzgebungsverfahren abzuwarten. 

Forschung  

Wann Stipendien steuerfrei sind 
Stipendien, die aus öffentlichen Mitteln oder von 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen, 
denen die Bundesrepublik Deutschland als Mit-
glied angehört, zur Förderung der Forschung 
oder der wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Aus- oder Fortbildung gewährt werden, sind 
steuerfrei. Das Gleiche gilt für Stipendien, die zu 
diesen Zwecken von im Gesetz definierten Ein-
richtungen gegeben werden, die ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken dienen. 

Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass 

• die Stipendien einen für die Erfüllung der For-
schungsaufgabe oder für die Bestreitung des 
Lebensunterhalts und die Deckung des Aus-
bildungsbedarfs erforderlichen Betrag nicht 
übersteigen und nach den von dem Geber er-
lassenen Richtlinien vergeben werden, 

• der Empfänger im Zusammenhang mit dem 
Stipendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Gegenleis-
tung oder zu einer bestimmten Arbeitnehmer-
tätigkeit verpflichtet ist. 

Die Prüfung, ob die Voraussetzungen der Steuer-
freiheit erfüllt sind, hat das Finanzamt vorzuneh-
men, das für die Veranlagung des Stipendien-
gebers zur Körperschaftsteuer zuständig ist oder 
zuständig wäre, wenn der Geber steuerpflichtig 
wäre. Dieses Finanzamt hat auf Antrag des Sti-
pendienempfängers eine Bescheinigung über die 
Voraussetzungen der Steuerfreiheit zu erteilen. 
Diese Bescheinigung ist für das Finanzamt des 
Stipendienempfängers bindend. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
Voraussetzung der Steuerfreiheit erfüllt ist, wenn 
die Höhe des Stipendiums zuvor aus einem 
Dienstverhältnis bezogene Einnahmen nicht 
übersteigt. Hiervon ausgehend hat die Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt/Main klargestellt, dass 
Stipendien nach dem Heisenberg-Programm, der 
Max-Planck-Förderstiftung sowie dem Förder-
programm „Junges Kolleg“ der Nordrhein-West-
fälischen Akademie der Wissenschaften steuer-
frei sind. Nicht begünstigt sind hingegen zum 
Beispiel EXIST-Gründerstipendien und Stipendi-
en der Carl-Zeiss-Stiftung. 

Digitalisierung  

Finale Verwaltungsanweisung  
zur E-Rechnung veröffentlicht 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat das fi-
nale Schreiben zur Ausstellung von elektroni-
schen Rechnungen (E-Rechnungen) veröffent-
licht. Kernpunkt der Neuregelung ist die Einfüh-
rung einer E-Rechnung für inländische B2B-
Umsätze, wobei Ausnahmen für steuerfreie Leis-
tungen, Kleinbetragsrechnungen und Fahrauswei-
se gelten. 

Die gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung 
von E-Rechnungen gilt für in Deutschland ansäs-
sige Unternehmen. Ab dem 01.01.2025 müssen 
alle inländischen Unternehmer E-Rechnungen 
empfangen können. Für deren Ausstellung sind 
jedoch Übergangsfristen vorgesehen. Während 
große Unternehmen verpflichtet sind, ab dem 
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01.01.2027 E-Rechnungen auszustellen, gilt diese 
Verpflichtung für kleinere Unternehmen mit ei-
nem Jahresumsatz von bis zu 800.000 € erst ab 
dem 01.01.2028. Auch für die Verwendung be-
stimmter Formate, die nicht den Anforderungen 
an die E-Rechnung entsprechen, gibt es bis zum 
31.12.2027 Übergangsregelungen. 

E-Rechnungen müssen in einem standardisierten, 
maschinenlesbaren Format, das der europäischen 
Norm EN 16931 entspricht, erstellt werden. Die 
Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des In-
halts und die Lesbarkeit der Rechnung müssen 
gewährleistet sein. Zulässige Formate sind unter 
anderem XRechnung und ZUGFeRD (ab Versi-
on 2.0.1, mit Ausnahmen). Sofern sie die gesetz-
lichen Anforderungen erfüllen, können auch an-
dere interoperable Formate verwendet werden. 
Das BMF-Schreiben behandelt auch die Über-
mittlung und den Empfang von E-Rechnungen 
sowie Regelungen zur Rechnungsberichtigung, 
zum Vorsteuerabzug und zur Aufbewahrung. 

Hinweis: Das finale BMF-Schreiben berück-
sichtigt zahlreiche Anregungen aus der Praxis, 
insbesondere des Deutschen Steuerberaterver-
bands, um die Umsetzung zu erleichtern. Un-
ternehmen sollten sich frühzeitig mit den neu-
en Vorgaben vertraut machen. 

Sonderausgaben  

Wer bei getrenntlebenden Eltern  
Kinderbetreuungskosten absetzen darf 
Wenn Elternpaare getrennte Wege gehen, müssen 
sie nicht nur Fragen des Kindesunterhalts klären, 
sondern sollten unbedingt auch die steuerrechtli-
chen Fallstricke im Auge behalten. Unter ande-
rem müssen sie untereinander klären, wer die 
Kinderbetreuungskosten (z.B. für die Kita) als 
Sonderausgaben absetzen darf, wenn das Kind in 
beiden Haushalten lebt. 

Hinweis: Kinderbetreuungskosten können bei 
haushaltszugehörigen Kindern unter 14 Jahren 
ab 2025 zu 80 %, höchstens 4.800 € pro Jahr 
(bis einschließlich 2024 zwei Drittel der Kos-
ten, höchstens 4.000 €), steuermindernd gel-
tend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat klargestellt, dass 
der Sonderausgabenabzug nur demjenigen Eltern-
teil zusteht, der die Kosten auch tatsächlich ge-
tragen hat. Im Streitfall hatten getrenntlebende 
Eltern ihr gemeinsames Kind wöchentlich wech-
selnd im jeweils eigenen Haushalt betreut (pari-
tätisches Wechselmodell), die Mutter hatte je-
doch die kompletten Kindergartenbeiträge ge-
zahlt. Vor dem BFH wollte der Kindesvater 
durchsetzen, dass ihm die Hälfte der Kosten als 

Sonderausgaben zuerkannt wird. Er argumentier-
te, dass er schließlich das gesamte Kindergeld der 
Mutter überlassen habe. 

Der BFH erkannte dem Vater keinen Sonderaus-
gabenabzug zu, weil Ausgaben Dritter nicht ab-
setzbar sind. Die Kosten waren vollständig von 
der Kindesmutter auf das Konto des Kindergar-
tenträgers überwiesen worden. Der Vater hatte 
nicht nachweisen können, dass er der Mutter ent-
sprechende Kosten anteilig erstattet hatte. 

Hinweis: Getrenntlebende Eltern sollten bei 
wechselseitiger Haushaltsaufnahme des Kin-
des explizit festlegen, wer die Betreuungskos-
ten in welcher Höhe trägt. Zum Nachweis ge-
genüber dem Finanzamt empfiehlt es sich, 
dass derjenige Elternteil die Kosten von sei-
nem Konto aus begleicht, der später auch den 
Sonderausgabenabzug geltend machen soll - 
gegebenenfalls sollten die Zahlungen an die 
Betreuungseinrichtung gesplittet werden. Zah-
len beide Elternteile, kann jeder seinen tat-
sächlichen Aufwand nur bis zu 2.400 € abzie-
hen (halbierter Höchstbetrag). 

Weiter entschied der BFH, dass Eltern mit paritä-
tischem Wechselmodell frei entscheiden können, 
wem der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende (2024: mindestens 4.260 € pro Jahr) zu-
steht. Ohne eine solche Festlegung bzw. Einigung 
wird der Betrag demjenigen Elternteil gewährt, 
dem das Kindergeld ausgezahlt wurde. Diese al-
leinige Zuordnung zu einem Elternteil verstoße 
nicht gegen Verfassungsrecht. 

Versorgungsqualität  

Krankenhausreform hat die parlamen-
tarischen Hürden genommen 
Der Bundesrat hat das Krankenhausversorgungs-
verbesserungsgesetz gebilligt. Ein Antrag auf An-
rufung des Vermittlungsausschusses fand keine 
Mehrheit. Ziel des Reformpakets ist es unter an-
derem, Leistungen in spezialisierten Kliniken zu 
konzentrieren, um die Qualität der Behandlungen 
zu steigern. Zudem sollen ambulante und stati-
onäre Sektoren enger verzahnt werden. 

Die Krankenhausabrechnung erfolgt künftig we-
niger durch Fallpauschalen, sondern großenteils 
über eine Vorhaltevergütung. Die Finanzierung 
der Kliniken wird sich somit nicht ausschließlich 
nach der Anzahl der Behandlungen, sondern nach 
den Leistungen richten, die sie grundsätzlich vor-
halten. Hierzu sind 65 Leistungsgruppen vorge-
sehen, die mit Qualitätskriterien und Mindestvor-
haltezahlen verknüpft werden. Kliniken sollen 
Fachbehandlungen in jedem Stadium nur noch 
dann vornehmen, wenn sie über das dafür not-
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wendige Personal und die entsprechende Ausstat-
tung verfügen. 

In Regionen mit Fachärztemangel sollen be-
stimmte Kliniken auch fachärztliche Leistungen 
anbieten, so dass sich Patienten ambulant im 
Krankenhaus untersuchen und behandeln lassen 
können. Bei Hausärztemangel können Kliniken, 
die als sektorenübergreifende Versorgungsein-
richtungen gelten, auch allgemeinmedizinische 
Behandlungen anbieten. 

Das Gesetz führt eine ärztliche Personalbemes-
sung ein. Damit soll die Attraktivität des Kran-
kenhauses als Arbeitsplatz für Ärzte gesteigert 
und die Behandlungsqualität gefördert werden. 
Hierzu soll in Abstimmung mit der Bundesärzte-
kammer zunächst ein Personalbemessungsinstru-
ment wissenschaftlich erprobt werden. 

Statistik  

Deutsche Ärzte wandern bevorzugt in 
die Schweiz ab 
Die Bundesregierung beobachtet nach eigenen 
Angaben genau, wie sich die Zu- und Abwande-
rung von ärztlichem Personal entwickelt. Die 
zunehmende Bereitschaft deutscher und ausländi-
scher Ärzte, in Deutschland tätig zu sein, sei zu 
begrüßen, heißt es in der Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage. 

Im Jahr 2023 sind den Angaben zufolge rund 
64.000 ausländische Ärzte in Deutschland regis-
triert worden und davon rund 57.000 ärztlich tä-
tig. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, sind 
2023 insgesamt 2.187 Ärzte aus Deutschland ab-
gewandert, darunter 1.314 Deutsche. Deutsche 
Ärzte wanderten in den vergangenen Jahren be-
vorzugt in die Schweiz, nach Österreich und in 
die USA aus. 

Steuertipp  

Wann sich die (Gesamt-)Steuerlast  
mithilfe der Kirchensteuer senken lässt 
Die evangelische und die katholische Kirche in 
Deutschland haben im Jahr 2023 mehr als 
13 Mrd. € an Kirchensteuer eingenommen. Im 
Durchschnitt hat jedes Kirchenmitglied 305 € 
Kirchensteuer gezahlt. 

Hinweis: Die Kirchensteuer bemisst sich nach 
der Höhe der Lohn- bzw. Einkommensteuer. 
In Bayern und Baden-Württemberg werden 
8 % auf die Steuer berechnet, in allen anderen 
Bundesländern 9 %. 

Wer seine Kirchensteuerlast reduzieren will, 
muss nicht gleich aus der Kirche austreten, denn 
auch ohne diesen Schritt gibt es einige Möglich-
keiten, seine persönliche Steuerlast unter „Zuhil-
fenahme“ der Kirchensteuer zu reduzieren: 

• Kirchensteuer absetzen: Jede Person, die 
Kirchensteuer auf ihr Einkommen zahlt, kann 
diese Abgabe in der Einkommensteuererklä-
rung des Zahlungsjahres als Sonderausgabe 
absetzen. Der gezahlte Betrag ist der Lohn-
steuerjahresbescheinigung und den Einkom-
mensteuerbescheiden zu entnehmen. Zu be-
achten ist aber, dass Kirchensteuererstattungen 
den Sonderausgabenabzug mindern. Nicht ab-
setzbar ist zudem die Kirchensteuer, die bei 
Kapitalerträgen als Zuschlag auf die Abgel-
tungsteuer abgeführt wird. 

• Kirchensteuer kappen: In allen Bundeslän-
dern außer Bayern ist für Kirchenmitglieder 
mit einem sechsstelligen Einkommen eine 
Kappung der Kirchensteuer zulässig oder vor-
gesehen. Die Kappung greift, wenn eine be-
stimmte Kappungsgrenze überschritten wird, 
die je nach Bundesland und Kirche zwischen 
2,75 % und 3,50 % des zu versteuernden Ein-
kommens liegt. Wird diese Grenze überschrit-
ten, muss nur der reduzierte Betrag gezahlt 
werden. In zehn Bundesländern wird die Kir-
chensteuerkappung automatisch durchgeführt. 
Extra beantragt werden muss sie in Baden-
Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der An-
trag ist zusammen mit dem Steuerbescheid an 
die evangelische Landeskirche oder die katho-
lische Diözese zu stellen. 

• Kirchensteuer senken: Sind neben dem regu-
lären Einkommen außerordentliche Einkünfte 
geflossen, kann teilweise ein Erlass der Kir-
chensteuer auf diese Einkünfte beantragt wer-
den. Bis zu 50 % der zusätzlich anfallenden 
Kirchensteuer können so gespart werden. Kir-
chenmitglieder müssen dies beim zuständigen 
Kirchensteueramt nach Erlass des Steuerbe-
scheids beantragen, da dies nicht automatisch 
erfolgt. Zu den außerordentlichen Einkünften 
zählen unter anderem Abfindungen, Veräuße-
rungsgewinne, Entschädigungen, Erlöse aus 
dem Verkauf von Unternehmensanteilen, 
nachgezahlte Nutzungsentgelte für einen Zeit-
raum von mehr als drei Jahren und Vergütun-
gen für mehrjährige Tätigkeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 
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